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1. Brandenburgische Familienbildungs-Messe 
05.10.2002 im Kita-Museum Groß Glienicke

„Familienbildung in Kita und Schule“

Minister Steffen Reiche, MBJS Brandenburg

Gegenwärtige Situation:

· Die gegenwärtige Situation der Familienbildung könnte man als quantitativ und qualitativ verbesserungsfähig bezeichnen. Auch die Reichweite der Angebote ist stark begrenzt. Mit den klassischen Angeboten der Familienbildung werden breite Schichten nicht erreicht. 

· Familienbildungsangebote als Seminarveranstaltungen haben sicherlich ihre Berechtigung – erreichen aber nur sehr wenige Eltern. Es geht darum, niedrigschwellige Angebote aufzubauen. Sowohl räumlich (kurze Entfernung, bekannter Ort...) als auch inhaltlich (anknüpfend an konkreten Fragen) wie strukturell (keine langen Seminare, sondern Treffen in gemütlichem Kreis) sollen Zugangshürden für Eltern abgebaut werden. 

· Früher fand Erziehung vor allem im Familienverband (3-Generationenhaushalte, mehrere Kinder) statt und bei Problemen existierte häufig die unterstützende Struktur des Wohnumfeldes (Gespräche mit Nachbarn, anderen Eltern, ....) Heute finden die Kleinfamilien, die Einkindfamilien, ohne Familienverband und Nachbarschaftsbezug häufig wenig Unterstützung in ihrem Umfeld.

· Insofern hat moderne Familienbildung die Aufgabe die Erziehungsfähigkeit von Familien zu stärken und das Zusammenleben von Eltern und Kindern zu unterstützen. Dies wurde durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz aufgegriffen. Im SGB VIII § 16 „Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie“ werden Familienbildung, Familienberatung und Familienfreizeit und –erholung hervorgehoben und als Leistungen der Jugendhilfe genannt. Abs. 2 präzisiert diese Leistungen als „Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die Familien zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Form von Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten“. 

· Zuständig für die Familienbildung nach § 16 SGB VIII sind die Landkreise und kreisfreien Städten nach § 85 Abs. 1 SGB VIII. 

Perspektiven / Visionen

· Die Erziehung der Kinder wird vorrangig in elterlicher Verantwortung wahrgenommen. Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ Diese vorrangige Aufgabe der Eltern ist durch die Gesellschaft zu unterstützen und damit sind alle Politikbereiche aufgefordert, ihre Möglichkeiten für die Unterstützung der Familien bei ihren Erziehungsaufgaben weiterzuentwickeln und insbesondere familiäre Belastungsfaktoren wie z.B. Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, Unvereinbarkeit familiärer Aufgaben mit der Arbeitswelt, mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung der Erziehungsarbeit, materielle Schlechterstellung insbesondere kinderreicher Familien und Alleinerziehender abzubauen. 

· Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Sicherung eines vielfältigen Betreuungsangebotes, um Familien und Erwerbstätigkeit vereinbaren zu können. Betreuungsangebote und soziale Infrastruktur müssen sich konsequent an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern orientieren. Damit werden Familien entlastet – stärker aber als in der Vergangenheit müssen wir darauf hinwirken, dass diese Entlastung nicht zu einer Delegation von Verantwortung führt. Rangfolge der Verantwortung darf nicht umgedreht werden in dem Sinne, dass zuerst der Staat, die Gemeinschaft für die Kindererziehung Sorge zu tragen hat und danach die Familie. Es gilt die Familie zu stärken, nicht ihr Aufgaben wegzunehmen.

· Die Stärkung der Erziehungskompetenz der Familien erfordert den Ausbau der Familienbildung und ihrer konzeptionellen Weiterentwicklung mit dem Ziel, möglichst viele Eltern zu erreichen.  (...) Oberstes Ziel der Familienbildung muss es deshalb sein, Angebote für alle Eltern zu entwickeln. Die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) sollen in Abstimmung mit den Anbietern der Familienbildung und Trägern der Erwachsenenbildung die Arbeitsmethoden, Zugänge und die Öffentlichkeitsarbeit auf den Prüfstand bringen, um eine größere Akzeptanz bei allen – auch bei sozial schwachen – Familien zu erzielen und besser bei Alltagsproblemen zu helfen und Alltagsbewältigungsstrategien zu vermitteln. Wichtige Kooperationspartner sind dabei Kindertagesstätten und Schulen, die den Eltern auch Foren zur Selbstorganisation mit Hilfen in Erziehungsfragen anbieten können. Ein so verstandenes Angebot der Familienbildung bietet auch Übergänge zu intensiveren Beratungs angeboten bei Krisen und besonderen Unterstützungsbedarf. Die Stärkung der Erziehungskraft der Familien, insbesondere die spezifischen Handlungsmöglichkeiten der Familienarbeit und Familienbildung werden Scherpunkt der JMK 2003 sein. (Zitat aus AGOLJB-Papier S. 3 f)  

· Die Fähigkeit von Familien Selbsthilfe zu mobilisieren, gehört zu ihren wesentlichen Ressourcen. Diese Kompetenz ist einzubetten in eine Alltagskultur des Zusammenlebens, die das Engagement des Einzelnen wie der Gemeinschaft, die Selbsthilfe und soziales Engagement stärkt. Eine solche Kultur bürgerschaftlichen Engagements wirkt vorrangig auf lokaler Ebene. Daher sind auf lokaler Ebene die Voraussetzungen und Gelegenheiten zu schaffen. „Neben einer sorgfältigen Bedarfsorientierung, systematischen Planung und sensiblen Stadtentwicklung kommt es in Zukunft verstärkt darauf an, die Eigeninitiative und die Selbstverantwortung der Familien zu stärken. Eine wichtige Rolle spielen dabei soziale Netzwerke und Anlaufstellen (wie z.B. Familienzentren) die sach- und generationsübergreifend die Anliegen des Engagements von und für Kinder und Jugendliche in alle gesellschaftlichen Bereiche hin öffnen. Eine Stärkung erfordert zugleich die Verbesserung von Partizipationsmöglichkeiten und von Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement. Selbsthilfepotentiale sollten auch genutzt werden, um als Frühwarnsysteme im Sozialraum zu wirken, die Unterstützungsbedarf bei schwierigen Verhältnissen oder riskanten Lebenssituationen erkennen lassen.“ (Zitat aus AGOLJB-Papier S. 5)

· Familienbildung sollte sich an Alltagsfragen und Lebensphasen orientieren und ist keineswegs als Krisenintervention zu verstehen. Sie ist nicht nur und nicht einmal vorrangig Hilfe in Notlagen, sondern versteht sich vor allem als Stärkung der Fähigkeiten der Familie. Familienbildung setzt Eltern auch nicht „auf die Schulbank“ und lehrt Sie die Elternrolle auszufüllen, sondern greift Alltagsfragen und Alltagsprobleme auf, schafft Gelegenheiten das Wissen zu erweitern und Fähigkeiten auszubauen. Sie schafft erreichbare und niedrigschwellige Angebote.  Es gebietet nicht nur der Respekt vor den Familien, sondern es ist Grundsatz jeder erfolgreichen Bildungsarbeit, dass sie den Sich-Bildenden weder als zu belehrendes Objekt noch als inkompetenten Hilfeempfänger begreift. Auch Familienbildung ist vorrangig Selbstbildung, die unterstützt, angeregt und herausgefordert werden kann, die aber nicht „gemacht“ werden kann.

· Alltagsnahe und niedrigschwellige Familienbildung setzt dort an, wo Familien anzutreffen und anzusprechen sind. Hier ist Entwicklungsarbeit notwendig. Das  vom Landesjugendamt Brandenburg geförderte „Modellprojekt Familienbildung“ – das Projekt hat sich am Donnerstag hier vorgestellt – hat den Auftrag, solche Möglichkeiten zu finden und zu erproben. (Beteiligte Landkreise: Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Oberspreewald-Lausitz; Projektträger ist das Institut für Fortbildung, Forschung und Entwicklung an der Fachhochschule Potsdam; der Projektverlauf wird durch das Institut für Sozialpädagogik der FU Berlin wissenschaftlich begleitet) 

· Solche Orte und Gelegenheiten der Familienbildung sind z.B. der Kinderarzt, das Nachbarschaftszentrum, der Ort der Begegnung, aber auch die Schule und die Kindertagesstätte.

Familienbildung in Kita
· Die pädagogische Arbeit in Krippe, Kindergarten und Hort bezieht sowieso Eltern ein und ist dadurch ausdrücklich und auch nebenbei immer Elternbildungsarbeit. Das Gespräch mit Eltern über die Entwicklung ihrer Kinder, über Vorhaben, Aktivitäten stellt selber Elternbildungsarbeit dar. Auch wenn Eltern Ausschnitte des Erziehungsalltags der Kita erleben können erweitern sie ihren eigenen Horizont und bilden sich.  Also ist die Elternarbeit der Kita ein Teil der Familienbildung.

· Es wäre aber eine Überforderung des Systems Kita, wenn man ihm die Verantwortung für die Familienbildung auch noch auflasten würde. Aber wir haben mit den Kindertagesstätten einen Rahmen, den über 90% aller Eltern kennen, nutzen und hoffentlich wertschätzen. Damit ist eine hervorragende „Gelegenheitsstruktur“, wie ich es oben genannt habe, vorhanden. Wir würden Chancen verschenken, wenn wir diese Struktur nicht für erweiterte Angebote der Familienbildung an Kitas nutzen würden. Hier sind die räumlichen Möglichkeiten vorhanden, hier gehen Eltern täglich ein und aus, sind im Kontakt miteinander und mit den Fachkräften und die Tagesstätte hat Kontakte zu Kinderärzten, Beratungsstellen, den Jugend-, Sozial- und Gesundheitsämtern. Damit bildet die Kita einen Rahmen in und um den herum, niedrigschwellige Angebote der Familienbildung geschaffen werden können. (Nochmals betont; nicht als zusätzliche Aufgabe der Kita selbst, sondern als zusätzliches Angebot an der Kita unter Nutzung der Ressourcen.)

· Eltern und Schulen tragen gemeinsam Verantwortung für die heranwachsende Generation

· Kinder und Jugendliche brauchen Orientierung und verlässliche Werte

· vielfach klagen Lehrkräfte darüber, dass die Kinder und Jugendlichen von ihren Eltern nicht genügend unterstützt werden,
· andererseits beklagen Eltern, dass Schulen heute Einrichtungen sind, die sich nur noch als Bildungs-, nicht aber Erziehungseinrichtungen verstehen würden.
· oft treten Eltern und Schule nur dann in Kontakt, wenn ein Fehlverhalten vorliegt oder wenn

· Eltern der Ansicht sind, dass ihr Kind ungerecht behandelt worden ist.
· notwendig ist jedoch das Zugehen aufeinander – Eltern und Lehrkräfte müssen Partner im Interesse der Kinder sein

· die verschiedenen Eltern haben eine Vielzahl unterschiedlicher Erwartungen an die Lehrkräfte ; vieles ist wünschens – und erstrebenswert , aber nicht alles ist realisierbar.
· mit dieser realistischen Sichtweise lässt sich im Schulalltag vieles bewegen ohne zu 

· resignieren

· Kinder lernen nicht nur von ihren Eltern, sondern auch mit ihren Eltern

· Kinder brauchen täglich Interesse und Anerkennung ihrer (schulischen) Leistungen; 

· aber nicht nur von den Lehrern – vor allem auch von den Eltern

· Eltern sind die wichtigsten Mitarbeiter der Schule, auch wenn sie nicht täglich in der Schule sind

· Elternmitwirkung oder Eltern mit Wirkung? – ein Spiel mit Worten und tieferer Bedeutung

· eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern ist ein wichtiger Grundstein für die schulische Entwicklung jeden Kindes

· gemäß § 18 der Grundschulverordnung gibt es vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit, z.B.: *    Mitarbeit von Eltern bei der Arbeit mit Lerngruppen in einzelnen Phasen des Unterrichtes

· Unterstützung der Lehrkraft bei der Vorbereitung und Durchführung besonderer Lernvorhaben

· Mitwirkung von Eltern bei Lernvorhaben an außerschulischen Lernorten, bei Schulfahrten, Festen und Feiern

· Betreuung von außerschulischen Angeboten 

· die Lehrkräfte haben keineswegs die Aufgabe, die Erziehungsarbeit der Eltern zu übernehmen sondern lediglich zu ergänzen

· aus diesem Grund sollten sich Eltern und Lehrkräfte über Ziele und Methoden der Erziehung und Bildung des Kindes verständigen

· wichtig ist auch, dass Eltern und Lehrkräfte Zeit finden, miteinander zu reden

· eine gute Gelegenheit dazu gibt es z.B. an den Elternsprechtagen, die von den Schulen angeboten werden

· Eltern haben in der Schule weitreichende Rechte, z.B.:

· Informationsrechte

· Mitwirkungsrechte

· Beteiligungsrechte

· Eltern können, nach Absprache mit den Lehrkräften, im Unterricht hospitieren oder an der Gestaltung des schulischen Lebens teilnehmen

· als Konsequenz aus den PISA-Ergebnissen sind im Bereich der Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus folgende Maßnahmen geplant, die es umzusetzen gilt, z.B. auf Landesebene:

· Abschluss eines Erziehungsbündnisses auf Landesebene mit dem Landesrat der Eltern mit dem Ziel, die gemeinsame Erziehungsverantwortung in Schule und Elternhaus zu stärken 

· verstärktes Informationsangebot für Eltern bzgl. pädagogischer Fragen

· Elterninformationen zur Erarbeitung der neuen Rahmenlehrpläne

· Maßnahmen auf schulischer Ebene :

· Erstellung eine Planes/Konzeptes für die Zusammenarbeit mit Eltern

· Erziehungsverträge

· Projekte mit Eltern/Veranstaltungen für Eltern

· PISA zeigt einmal mehr, dass Schule nur gemeinsam verbessert werden kann - ohne die Unterstützung des Elternhauses bleiben bildungspolitische Konzepte im Ansatz stecken.

